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Art. 147 BV 

  
 
„Die Kantone, die politischen Parteien und die interessierten 
Kreise werden bei der  
 

 Vorbereitung wichtiger Erlasse und anderer Vorhaben von 
grosser Tragweite sowie 

 bei wichtigen völkerrechtlichen Verträgen zur 
Stellungnahme eingeladen.“ 
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Zweck (Art. 2 VlG) 

Art. 2  Zweck des Vernehmlassungsverfahrens 
 
1  Das Vernehmlassungsverfahren bezweckt die Beteiligung der 

Kantone, der politischen Parteien und der interessierten Kreise 
an der Meinungsbildung und Entscheidfindung des Bundes. 

2 Es soll Aufschluss geben über die sachliche Richtigkeit, die 
Vollzugstauglichkeit und die Akzeptanz eines Vorhabens des 
Bundes. 
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Zum Gegenstand gehören einerseits 
(Art. 3 Abs. 1 VlG): 

1. Verfassungsänderungen 
 

2. Gesetzesbestimmungen (Art. 164 Abs. 1 Bst. a-g 
BV) 
 

3. völkerrechtliche Verträge 
 a) die dem Referendum unterliegen oder 
 b) die wesentliche Interessen der Kantone betreffen. 
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Zum Gegenstand gehören anderseits  
(Art. 3 Abs. 2 Teilsatz 1 VlG) 

 Andere Vorhaben von grosser politischer, 
finanzieller, wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer 
oder kultureller Tragweite  
 

„Vorhaben“: 
• Erlassentwürfe zu Verordnungen des Bundesrates oder des 

Parlaments 
• Im Bereich der Aussenpolitischen Kompetenzen des Bundesrates 

(z.B. beim selbständigen Abschluss völkerrechtlicher Verträge oder 
bei deren provisorischer Anwendung) 

• Berichts- und Konzeptentwürfe (Grundlagen- oder Strategiepapiere) 
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Zum Gegenstand gehören schliesslich 
(Art. 3 Abs. 2 Teilsatz 2 VlG) 

 Vorhaben, welche in erheblichem Masse ausserhalb 
der Bundesverwaltung vollzogen werden. 
 

• Vollzug durch die Kantone im Vordergrund 
• „Ständige“ Klage der Kantone, in der 

Vernehmlassung ungenügend einbezogen zu 
werden 

• Vgl. auch den Spezialfall in Art. 3 Abs. 3 VlG: 
Vernehmlassungsverfahren zu Verordnungserlassen 
bei erheblicher Betroffenheit der Kantone. 
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Teilnahme (Art. 4 VlG) 

• Grundsatz (Art. 4 Abs. 1 VlG): Jede Person und jede 
Organisation kann sich an einem Vernehmlassungs-
verfahren beteiligen und eine Stellungnahme einreichen. 
 

• Ständige Adressaten (Art. 4 Abs. 2 Bst. a – d VlG):  
• Kantone 
• In der Bundesversammlung vertretene politische 

Parteien 
• Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, 

der Städte und der Berggebiete 
• Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft 
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Aktuelle Liste der 
Vernehmlassungsadressaten 
• Auf dem Intranet-Website der BK verfügbar 

(intranet.bk.admin.ch > Themen > Gesetzgebung > 
Vernehmlassungen und Anhörungen): 
http://intranet.bk.admin.ch/themen/gesetz/01330/index.html
?lang=de&unterseite=yes 
 
 

http://intranet.bk.admin.ch/themen/gesetz/01330/index.html?lang=de&unterseite=yes�
http://intranet.bk.admin.ch/themen/gesetz/01330/index.html?lang=de&unterseite=yes�
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Praktischer Ablauf des Vernehmlassungs- 
und Anhörungsverfahrens 
1. Planung 

 
2. Eröffnung 

 
3. Durchführung 

 
4. Auswertung 

 
5. Beschluss über weiteres Vorgehen 

 
6. Veröffentlichung Ergebnis 
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Auswertung / Weiteres Vorgehen 
 

Antrag an den Bundesrat:  
 

• Zusammenfassende Gewichtung und Bewertung 
der Vernehmlassungsergebnisse  
(Art. 18 Abs. 1 Satz 1 VlV) 

 
• Der Ergebnisbericht informiert über die 

eingereichten Stellungnahmen und fasst deren 
Inhalte übersichtlich und wertungsfrei zusammen  
(Art. 20 Abs. 1 VlV) 
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Auswertung / Weiteres Vorgehen 
 
• Mit dem Ergebnisbericht ist dem Bundesrat 
 ggf. der Entwurf der Botschaft sowie 

  ein Entwurf der Vorlage beizulegen. 
  

• Besteht jedoch auf Grund der Vernehmlassungsergebnisse 
in wesentlichen Punkten Unklarheit über das weitere 
Vorgehen, ist Antrag über das weitere Vorgehen zu stellen. 
(Art. 18 Abs. 2 VlV) 
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Wie Ergebnisberichte verfassen? 
Gesetzliche Anforderungen 
 Der Ergebnisbericht informiert über die 

eingereichten Stellungnahmen und 
fasst deren Inhalte übersichtlich und 
wertungsfrei zusammen  (Art. 20 Abs. 1 VlV) 
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Wie Ergebnisberichte verfassen? 
Gesetzgebungsleitfaden 
• Auswertungskriterien für die Stellungnahmen:  

• bezüglich Verfasser der Stellungnahme, z.B.  
• • Betroffenheitsgrad;  
• • repräsentativer Charakter;  
• • gesamtschweizerischer Stellenwert;  

• bezüglich Stellungnahme, z.B. 
• • Sachbezogenheit;  
• Realisierbarkeit;  
• • besonderer Innovationscharakter (namentlich 

bezüglich der Handlungsinstrumente);  
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Wie Ergebnisberichte verfassen? 
Gesetzgebungsleitfaden 
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Wie Ergebnisberichte verfassen? 
Gesetzgebungsleitfaden 
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Wie Ergebnisberichte verfassen? 
Praktische Schwierigkeiten 
• Differenzierte Stellungahmen: „Tabellisierung“? 
• Ausführlichkeit der Stellungnahmen 
• Zusammenfassung ohne Verluste an Differenzierung? 
• Adressaten müssen ihre (zentralen) Positionen 

wiedererkennen! 
• Lesbarkeit des Texts 
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Erstellung Ergebnisbericht: 
Vorgehen 
• Erste Lektüre Stellungnahmen nach Eintreffen 
• Strukturierung des Berichts 
• Übertragung des wesentlichen Inhalts in eine Tabelle (bei 

komplexeren Vorlagen) 
• Ggf. Gewichtung der Positionen gemäss Kriterien GLF (im 

Hinblick auf die Bewertung der StN im Antrag an BR) 
• Gruppierung der Stellungnahmen 
• Redaktion Bericht 
• Abgleich Bericht mit den eingegangenen Stellungnahmen 

(insb. allgemeiner bzw. zusammenfassender Teil) 
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Ergebnisbericht: 
Gliederung 
• Gliederung:  

• Allgemeine Bemerkungen zum 
Vernehmlassungsverfahren (z.B. wieviele StN, vieviele 
aus jeder Adressatenkategorie) 
 
 
 
 
 

• Gegenstand der Vernehmlassung 
• Allgemeine Würdigung der Vorlage 
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Ergebnisbericht: 
Gliederung 
• Zusammenfassung der Stellungnahmen zu den 

wesentlichen Neuerungen 
 
 
 
 
 
 
 

• Allgemeine Bemerkungen: Bemerkungen der 
Vernehmlasser, die sich auf die Revision als Ganzes 
beziehen oder einzelne Artikel betreffen, die nach dem 
Entwurf nicht Gegenstand der Revision sind. 
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Ergebnisbericht: 
Gliederung 
• Detaillierte Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
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Ergebnisbericht in tabellarischer Form 

• Beispiel (Kt. Bern) 
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Veröffentlichung Ergebnisbericht 

• Zuständige Verwaltungseinheit stellt der BK den 
Ergebnisbericht in elektronischer Form (pdf) zu. 
 

• BK macht den Ergebnisbericht in elektronischer 
Form öffentlich zugänglich (Art. 21 Abs. 2 VlV): 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/past.html  

• Zuständige Verwaltungseinheit informiert die 
Vernehmlassungsteilnehmer über die 
Veröffentlichung des Ergebnisberichts  
(Art. 21 Abs. 3 VlV) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/past.html�
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Ausblick 

• Bericht der GPK-N vom 7. September 2011 
 
• Arbeitsgruppe Bund – Kantone (März 2012) 

 
• Bericht  elektronische Vernehmlassung 

(Ende 2012) 
 

• Vernehmlassungsentwurf Revision VlG: 
Ende November 2012 
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